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FDP-Fraktion  
im Rat der Stadt Rheinbach 
         
 
 

 

An den 

Bürgermeister der Stadt Rheinbach 

        Rheinbach, den 06.01.2019 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

In der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) findet sich erstmals eine Regelung 

hinsichtlich der Vergabe von freiberuflichen Leistungen unterhalb der 

Schwellenwerte. So sieht § 50 S.1 UVgO vor, dass öffentliche Aufträge über 

Leistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder im 

Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten werden, grundsätzlich im 

Wettbewerb zu vergeben sind. Hiervon erfasst sind die in § 18 Nr. 1 EStG 

ausgewiesenen Berufe. § 50 S. 2 UVgO gibt vor, dass hierbei so viel Wettbewerb zu 

schaffen ist, wie dies nach der Natur des Geschäfts oder nach den besonderen 

Umständen möglich ist.1 

In diesem Zusammenhang bitte ich um Beantwortung der folgenden Fragen in der 

kommenden Fragestunde des Stadtrates:  

1. Unter welchen Aspekten wurden die Aufträge für Architekten- und 

Ingenieurleistungen bis zur Einführung der UVgO vergeben?  

2. Zur besseren Abschätzung der Dimension wird um Darstellung der Vergaben 

der letzten 5 Jahre gebeten (An wen wurden welche Aufträge vergeben?).  

Da die Firmenbezeichnungen ggf. dem Datenschutz unterliegen wird um 

anonymisierte Identifikatoren gebeten.  

3. Gibt es Häufungen einzelner Auftragnehmer? Wenn ja, warum? 

4. Wie wird die Vergabe nun nach Einführung der UVgO gehandhabt? 

 

                                                
1 Nach: https://www.wr-recht.de/uvgo-im-ueberblick/ 



 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Karsten Logemann 


